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Verfahren zur Auswahl und Nachmeldung von Europäischen Schutzgebieten gemäß Vogelschutz-Richtlinie 79/409/EWG 
 
 

Gebietscharakteristik 
für den 

Vorschlag Europäisches Vogelschutzgebiet gemäß Richtlinie 79/409/EWG 
(Vogelschutz-Richtlinie = VSchRL) 

DE 4739 - 452 (landesinterne Nr. 09) 

Bergbaufolgelandschaft Werben 
 

 

Flächengröße: 460 ha 

Naturräume: Leipziger Land, Weißenfelser Lößhügelland 

Landkreise: Leipziger Land 

TK 25:   4739, 4839 

Berührte FFH-Gebiete:  - 

Nationale Schutzgebiete (NSG):  - 

 

Ziel 

Gewährleistung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gebietes im Sinne der Richtlinie 79/409/EWG, insbe-

sondere für Brutvogelarten des Anhanges I VSchRL und Brutvogelarten (Zugvögel) der Gefährdungskategorien 1 

(vom Aussterben bedroht) und 2 (stark gefährdet) der Roten Liste Sachsens (Stand 1999), sofern sie nicht im 

Anhang I VSchRL erfasst sind. 

 

Gebietsbeschreibung 

 wassergefüllter, teilausgekohlter Tagebau mit vergleichsweise geringer Ausdehnung im Weißenfelder Löß-

hügelland mit Insel- und Halbinselresten sowie Flachwasserzonen; im Uferbereich Gehölzanpflanzungen und 

lückige bis geschlossene Sukzessionsstadien im Wechsel mit Ruderalfluren; im Westen kleines, lang ge-

strecktes, weitgehend wasserfreies Restloch; Steilwände in der angeschnittenen Lößdecke; kleinräumiges 

Mosaik aus Rohböden, Pionier- und Magerrasen, nassen Senken, Kleingewässern, Gebüsch- und Hecken-

formationen und kleinen Äckern; im Süden von Gehölzreihen und Hecken unterbrochene Agrarflächen 

 bedeutendes Brutgebiet von Vogelarten der offenen Feldflur mit Acker- und Grünland oder Ödländereien, 

von Arten der strukturreichen Hecken- und Gebüschlandschaften sowie der Gewässer mit angrenzenden 

Verlandungszonen und Feuchtgebieten. 

 
Wertgebende Vogelarten 

Als Brutvögel mindestens 9 Arten des Anhanges I VSchRL bzw. der Roten Liste Sachsen (Kategorien 1 und 2). 

Eins der fünf besten Gebiete im Freistaat Sachsen für die Grauammer. Besonders bedeutsam auch für die Min-

destrepräsentanz im Freistaat Sachsen für Neuntöter und Rohrweihe. 

 

Brutvogelarten nach Anhang I bzw. der Roten Liste Sachsen (Kategorie 1 und 2) 

Brachpieper, Grauammer, Neuntöter, Ortolan, Raubwürger, Rohrweihe, Sperbergrasmücke, Steinschmätzer, 

Wendehals 

 

Hinweise zur Gewährleistung des Erhaltungszustandes (Entwurf) 

Vollzug der bestehenden einschlägigen rechtlichen Vorgaben bzw. Angebot darüber hinausgehender freiwilliger, 

gegebenenfalls geförderter Maßnahmen mit dem Ziel der Sicherung der für den Vogelschutz wichtigen Elemente 

und Funktionen des Gebietes, 

 

in der Tagebaulandschaft insbesondere: 

 bedarfsweise Offenhaltung geeigneter Teilflächen durch Pflegeeingriffe 
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 auf ausgewählten Teilflächen Sicherung der natürlichen Sukzession, insbesondere der Pionierwaldent-

wicklung 

 in geeigneten Bereichen Erhaltung alter, höhlenreicher Einzelbäume und Baumgruppen in Kippenforsten, 

insbesondere Pappel, bis zum natürlichen Zerfall 

 Erhaltung von Nistplatzstrukturen (z.B. Steilwände, Steinhaufen und Dornengebüsche)  

 Sicherung weitgehend nutzungsfreier Gewässer- und Uferbereiche (vor allem strukturreiche Buchten, 

Flachwasserzonen, Röhrichte und Inseln), z.B. durch angepasste Freizeitaktivitäten 

 Erhaltung, ggf. Schaffung von Bracheflächen im Übergangsbereich zwischen Tagebauflächen und Feldflur 

 ordnungsgemäße Jagdausübung 

 

in der Agrarlandschaft insbesondere: 

 Erhaltung der bisher wenig zerschnittenen Lebensräume (bei Planung von Windenergieanlagen, Strom- 

und Verkehrstrassen zu beachten) 

 Erhaltung, ggf. Wiederherstellung von Gehölzreihen und Hecken 

 Erhaltung, ggf. Wiederherstellung von Brachen und Saumstrukturen entlang der Gehölzreihen und des 

Floßgrabens im Rahmen der naturschutzgerechten Ackerbewirtschaftung  

 


